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tausch von technischem Know-how für friedliche Zwecke geför-
dert werden sollte; 

 2. bittet die Mitgliedstaaten, zusätzliche Anstrengungen zu 
unternehmen, um Wissenschaft und Technologie für Abrüstungs-
zwecke einzusetzen und interessierten Staaten Abrüstungstech-
nologien zur Verfügung zu stellen; 

 3. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, unter Be-
teiligung aller interessierten Staaten multilaterale Verhandlungen 
zu führen, mit dem Ziel, allgemein annehmbare, nichtdiskriminie-
rende Richtlinien für den internationalen Transfer von Gütern 
und Technologien mit dualem Verwendungszweck und Spitzen-
technologien mit militärischen Anwendungsmöglichkeiten zu er-
arbeiten; 

 4. nimmt Kenntnis von dem gemäß Ziffer 4 der Resolu-
tion 53/73 der Generalversammlung vom 4. Dezember 1998 vor-
gelegten Bericht des Generalsekretärs samt Addendum23; 

 5. ermutigt die Organe der Vereinten Nationen, im Rah-
men der bestehenden Mandate die Anwendung von Wissenschaft 
und Technologie für friedliche Zwecke zu fördern; 

 6. beschließt, den Punkt "Die Rolle von Wissenschaft und 
Technologie im Kontext der internationalen Sicherheit und der 
Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/51 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/560)  

54/51. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nah-
ostregion 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975, 31/71 
vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember 1977, 33/64 
vom 14. Dezember 1978, 34/77 vom 11. Dezember 1979, 35/147 
vom 12. Dezember 1980, 36/87 A und B vom 9. Dezember 
1981, 37/75 vom 9. Dezember 1982, 38/64 vom 15. Dezember 
1983, 39/54 vom 12. Dezember 1984, 40/82 vom 12. Dezember 
1985, 41/48 vom 3. Dezember 1986, 42/28 vom 30. November 
1987, 43/65 vom 7. Dezember 1988, 44/108 vom 15. Dezember 
1989, 45/52 vom 4. Dezember 1990, 46/30 vom 6. Dezember 
1991, 47/48 vom 9. Dezember 1992, 48/71 vom 16. Dezember 
1993, 49/71 vom 15. Dezember 1994, 50/66 vom 12. Dezember 
1995, 51/41 vom 10. Dezember 1996, 52/34 vom 9. Dezember 
1997 und 53/74 vom 4. Dezember 1998 über die Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion, 

 sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen betreffend die 
Schaffung einer solchen Zone im Nahen Osten entsprechend den 
Ziffern 60 bis 63 und insbesondere Ziffer 63 d) des Schluss-

 
23 A/54/167 und Add.1. 

dokuments der zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lung24, 

 unter Hervorhebung der grundlegenden Bestimmungen der 
genannten Resolutionen, in denen alle unmittelbar Beteiligten 
aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen und dringli-
chen Maßnahmen zur Verwirklichung des Vorschlags zur Schaf-
fung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion zu erwä-
gen und für die Zeit bis zur Schaffung einer solchen Zone und 
während deren Schaffung feierlich zu erklären, dass sie auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit darauf verzichten, Kernwaffen 
und Kernsprengkörper herzustellen, zu erwerben oder in irgend-
einer anderen Form zu besitzen oder Dritten die Stationierung 
von Kernwaffen in ihrem Hoheitsgebiet zu gestatten, der Unter-
stellung ihrer kerntechnischen Anlagen unter die Siche-
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation 
zuzustimmen sowie ihre Unterstützung für die Schaffung der Zo-
ne zu erklären und solche Erklärungen zur etwaigen Behandlung 
beim Sicherheitsrat zu hinterlegen, 

 in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Staaten, 
Kernenergie für friedliche Zwecke zu erwerben und zu erschlie-
ßen, 

 unter Hervorhebung der Notwendigkeit geeigneter Maßnah-
men in der Frage des Verbots militärischer Angriffe auf kern-
technische Anlagen, 

 eingedenk des von der Generalversammlung seit ihrer fünf-
unddreißigsten Tagung erzielten Konsenses, wonach die Schaf-
fung einer kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten den Weltfrie-
den und die internationale Sicherheit wesentlich festigen würde, 

 in dem Wunsche, auf diesem Konsens aufbauend maßgebli-
che Fortschritte auf dem Weg zur Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone im Nahen Osten zu erzielen, 

 mit Genugtuung über alle Initiativen, die zur allgemeinen und 
vollständigen Abrüstung führen, so auch in der Nahostregion, 
und insbesondere über die Schaffung einer von Massenver-
nichtungswaffen, einschließlich Kernwaffen, freien Zone in die-
ser Region, 

 Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im Nahen 
Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rahmen für die 
friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Region vorgeben 
sollten, 

 in Anerkennung der Wichtigkeit einer glaubhaften regionalen 
Sicherheit, insbesondere auch der Schaffung einer gegenseitig 
verifizierbaren kernwaffenfreien Zone, 

 unter Hervorhebung der wesentlichen Rolle, die den Verein-
ten Nationen bei der Schaffung einer gegenseitig verifizierbaren 
kernwaffenfreien Zone zukommt, 

 
24 Resolution S-10/2. 
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 nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs über die 
Durchführung der Resolution 53/74 der Generalversammlung25, 

 1. fordert alle unmittelbar Beteiligten nachdrücklich auf, 
im Einklang mit den entsprechenden Resolutionen der General-
versammlung ernsthaft die zur Verwirklichung des Vorschlags 
zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion 
erforderlichen praktischen und dringlichen Maßnahmen zu erwä-
gen, und bittet die betreffenden Länder, zur Förderung dieses 
Ziels dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen26 
beizutreten; 

 2. fordert alle Länder der Region auf, soweit nicht bereits 
geschehen, bis zur Schaffung der Zone der Unterstellung ihrer 
gesamten nuklearen Aktivitäten unter die Sicherungsmaßnahmen 
der Internationalen Atomenergie-Organisation zuzustimmen; 

 3. nimmt Kenntnis von der Resolution GC(43)/RES/23 
über die Anwendung der Sicherungsmaßnahmen der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation im Nahen Osten, die am 
1. Oktober 1999 von der Generalkonferenz der Organisation auf 
ihrer dreiundvierzigsten ordentlichen Tagung verabschiedet wur-
de; 

 4. stellt fest, wie wichtig die laufenden bilateralen Nahost-
Friedensverhandlungen und die Aktivitäten der multilateralen 
Arbeitsgruppe für Rüstungskontrolle und regionale Sicherheit für 
die Förderung des gegenseitigen Vertrauens und der Sicherheit 
im Nahen Osten, insbesondere auch der Schaffung einer kernwaf-
fenfreien Zone, sind; 

 5. bittet alle Länder der Region, bis zur Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion entsprechend 
Ziffer 63 d) des Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der 
Generalversammlung24 ihre Unterstützung für die Schaffung 
einer solchen Zone zu erklären und diese Erklärungen beim 
Sicherheitsrat zu hinterlegen; 

 6. bittet diese Länder außerdem, bis zur Schaffung der 
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, herzustellen, zu erproben 
oder auf andere Weise zu erwerben noch die Stationierung von 
Kernwaffen oder Kernsprengkörpern in ihrem Hoheitsgebiet oder 
in ihrer Kontrolle unterstehenden Gebieten zuzulassen; 

 7. bittet die Kernwaffenstaaten und alle anderen Staaten, 
bei der Schaffung der Zone mitzuhelfen und gleichzeitig alles zu 
unterlassen, was dem Buchstaben und dem Geist dieser Reso-
lution zuwiderläuft; 

 8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs25; 

 9. bittet alle Beteiligten, zu überlegen, welche Mittel ge-
eignet wären, zu dem Ziel der allgemeinen und vollständigen Ab-
rüstung und zur Schaffung einer von Massenvernichtungswaffen 
freien Zone in der Nahostregion beizutragen; 

 
25 A/54/190 und Add.1. 
26 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. 

 10. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Ziffer 7 
der Resolution 46/30 und unter Berücksichtigung der Entwick-
lung der Lage in der Region die Konsultationen mit den Staaten 
der Region und anderen in Betracht kommenden Staaten fortzu-
setzen und die Auffassungen dieser Staaten zu den in den Kapi-
teln III und IV der Studie im Anhang zu seinem Bericht27 darge-
legten Maßnahmen oder anderen einschlägigen Maßnahmen ein-
zuholen, damit es zu Fortschritten auf dem Wege zur Schaffung 
einer kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten kommt; 

 11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht 
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 12. beschließt, den Punkt "Schaffung einer kernwaffenfrei-
en Zone in der Nahostregion" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/52 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 111 Stimmen ohne Gegenstimme bei 53 Enthaltungen28 verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/561)  

54/52. Abschluss wirksamer internationaler Vereinba-
rungen zur Sicherung der  Nichtkernwaffenstaa-
ten gegen den Einsatz oder die Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der Notwendigkeit, der berechtigten Sorge der 
Staaten der Welt um die Gewährleistung dauerhafter Sicherheit 
für ihre Völker Rechnung zu tragen, 

 in der Überzeugung, dass Kernwaffen die größte Bedro-
hung für die Menschheit und den Fortbestand der Zivilisation 
darstellen, 

 mit Genugtuung über die Fortschritte, die in den letzten 
Jahren auf dem Gebiet der nuklearen und der konventionellen 
Abrüstung erzielt worden sind, 

 feststellend, dass trotz der jüngsten Fortschritte auf dem 
Gebiet der nuklearen Abrüstung weitere Anstrengungen not-
wendig sind, damit die allgemeine und vollständige Abrüstung 
unter wirksamer internationaler Kontrolle erreicht wird, 

 in der Überzeugung, dass die nukleare Abrüstung und die 
vollständige Beseitigung der Kernwaffen unerlässlich sind, 
wenn die Gefahr eines Atomkrieges gebannt werden soll, 

 entschlossen, sich strikt an die einschlägigen Bestimmungen 
der Charta der Vereinten Nationen über die Nichtanwendung 
und Nichtandrohung von Gewalt zu halten, 

 in Anbetracht dessen, dass die Unabhängigkeit, die territo-
riale Unversehrtheit und die Souveränität der Nichtkernwaffen-
 
27 A/45/435. 
28 Einzelheiten siehe Anhang II.  




